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9. befürwortet, dass die Massenmedien in die Erziehung
zu einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit einbezo-
gen werden, insbesondere im Hinblick auf Kinder und Jugend-
liche, namentlich durch die geplante Ausweitung des Informa-
tionsnetzes „Kultur des Friedens“ zu einem weltweiten Netz-
werk von Internetseiten in vielen Sprachen;

10. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur unternomme-
nen Anstrengungen, die während des Internationalen Jahres
getroffenen Kommunikations- und Vernetzungsvereinbarun-
gen weiterzuführen, um stets über den neuesten Stand der Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit der Begehung der Dekade
informieren zu können;

11. bittet die Mitgliedstaaten, alljährlich am 21. Septem-
ber den Internationalen Friedenstag als einen Tag zu begehen,
an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit herrschen,
im Einklang mit Resolution 55/282 vom 7. September 2001;

12. bittet die Mitgliedstaaten sowie die Zivilgesellschaft,
einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, dem Gene-
ralsekretär weiterhin Informationen über die Begehung der
Dekade und über die Tätigkeiten zur Förderung einer Kultur
des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu unterbreiten;

13. dankt den Mitgliedstaaten für ihre Teilnahme an dem
Plenarsitzungstag zur Überprüfung der Fortschritte bei der
Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms sowie
der Begehung der Dekade zu ihrer Halbzeit;

14. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit einer
Stärkung der Mechanismen für die Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsprogramms zu erkunden;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

16. beschließt, den Punkt „Kultur des Friedens“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 61/46

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.13 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Aserbaidschan,
Australien, Bangladesch, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Demokratische Volksre-
publik Korea, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, El Salvador, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Guinea, Honduras,
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Japan, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisistan, Komoren,
Kroatien, Laotische Volksdemokratische Republik, Malaysia, Malediven, Marok-
ko, Marshallinseln, Moldau, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Nauru, Neusee-
land, Niederlande, Pakistan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Serbien,
Seychellen, Singapur, Slowenien, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Vietnam, Zypern.

61/46. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Verband Südostasiatischer Natio-
nen

Die Generalversammlung,

eingedenk der in der Erklärung von Bangkok vom 8. Au-
gust 196787 verankerten Ziele und Zwecke des Verbands Süd-
ostasiatischer Nationen, insbesondere der Aufrechterhaltung
einer engen und nutzbringenden Zusammenarbeit mit den be-
stehenden internationalen und regionalen Organisationen, die
ähnliche Ziele und Zwecke verfolgen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/5 vom 22. Oktober
2004 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und dem Verband,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und dem Verband88,

mit Befriedigung feststellend, dass die Tätigkeiten des Ver-
bands mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen
übereinstimmen, 

unter Begrüßung der laufenden Bemühungen, die die Zu-
sammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen
und dem Verband stärken,

sowie unter Begrüßung der Teilnahme des Verbands an
den Treffen auf hoher Ebene zwischen den Vereinten Nationen
und den Regionalorganisationen sowie der Zusammenarbeit
des Verbands und der Wirtschafts- und Sozialkommission für
Asien und den Pazifik zur Förderung des Dialogs und der Zu-
sammenarbeit zwischen den Regionalorganisationen in Asien
und im Pazifik,

1. begrüßt die Abhaltung des zweiten Gipfeltreffens des
Verbands Südostasiatischer Nationen und der Vereinten Na-
tionen am 13. September 2005 am Amtssitz der Vereinten Na-
tionen, bei dem der Premierminister Malaysias, Dato’ Seri Ab-
dullah Ahmad Badawi, der turnusmäßige Vorsitzende des
Ständigen Ausschusses des Verbands Südostasiatischer Natio-
nen, und der Generalsekretär der Vereinten Nationen gemein-
sam den Vorsitz führten und an dem die führenden Politiker
des Verbands sowie die Leiter verschiedener Organisationen,
Fonds und Programme der Vereinten Nationen teilnahmen;

2. erkennt an, dass sich die führenden Politiker des Ver-
bands und der Generalsekretär der Vereinten Nationen dazu
verpflichtet haben, die Zusammenarbeit zwischen dem Ver-
band und den Vereinten Nationen in den Bereichen, die in dem
gemeinsamen Kommuniqué des zweiten Gipfeltreffens des
Verbands Südostasiatischer Nationen und der Vereinten Na-
tionen89 genannt sind, weiter auszubauen;

3. legt sowohl den Vereinten Nationen als auch dem
Verband weiterhin nahe, die Bereiche ihrer Zusammenarbeit
weiter zu verstärken und auszubauen;

87 United Nations, Treaty Series, Vol. 1331, Nr. 22341. 
88 Siehe A/61/256, erster Teil, Abschn. III.
89 A/61/517, Anlage. 
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4. heißt den Verband als Beobachter in der Generalver-
sammlung willkommen;

5. legt den Vereinten Nationen und dem Verband nahe,
regelmäßig Gipfeltreffen des Verbands Südostasiatischer Na-
tionen und der Vereinten Nationen zu veranstalten; 

6. spricht der Präsidentin der Generalversammlung,
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Außen-
ministern der Mitgliedstaaten des Verbands ihre Anerkennung
für ihre Bemühungen aus, jeweils während der ordentlichen
Tagung der Versammlung regelmäßige jährliche Treffen in
Anwesenheit des Generalsekretärs des Verbands abzuhalten,
mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und dem Verband weiter zu stärken;

7. nimmt Kenntnis von den Bemühungen des Verbands,
am Rande der Tagungen der Generalversammlung Treffen mit
anderen Regionalorganisationen abzuhalten, um die Zusam-
menarbeit zur Unterstützung des Multilateralismus zu fördern;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

9. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und dem Verband Südostasia-
tischer Nationen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer drei-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/47
Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 133 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.18 und Add.1, ein-
gebracht von: Andorra, Armenien, Australien, Bulgarien, Dänemark, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Isra-
el, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Monaco, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russische
Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland.

* Dafür: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argenti-
nien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus,
Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Do-
minica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Gre-
nada, Griechenland, Guinea, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Ka-
nada, Kap Verde, Katar, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
dagaskar, Malaysia, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Neu-
seeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Mari-
no, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vietnam, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Keine.

61/47. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Vorbereitungskommission für die
Organisation des Vertrags über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen

Die Generalversammlung,
Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs

über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
und der Vorbereitungskommission für die Organisation des
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen90,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Exekutiv-
sekretärs der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen91,

beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und der Vorbereitungskommission
für die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/48
Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.20/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Algerien, Armenien, Australien, Bangladesch, Chile, Demokra-
tische Republik Kongo, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, Fidschi, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Israel, Italien, Kambodscha, Kap Verde, Komoren, Kroatien,
Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Nepal, Neusee-
land, Palau, Papua-Neuguinea, Philippinen, Rumänien, Salomonen, Samoa, Sin-
gapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ukraine,
Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Staaten von Amerika.

61/48. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Pazifikinsel-Forum

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/1 vom 17. Oktober

1994 und 59/20 vom 8. November 2004,
unter Begrüßung der laufenden Bemühungen um eine en-

gere Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und
dem Pazifikinsel-Forum und den mit ihm verbundenen Insti-
tutionen,

eingedenk dessen, dass das 1971 eingerichtete Pazifikin-
sel-Forum die regionale Zusammenarbeit und Integration zwi-
schen seinen Mitgliedern im Wege des Handels, der Investi-
tionstätigkeit, der Wirtschaftsentwicklung und der politischen
und internationalen Angelegenheiten fördert, damit sie ihre
gemeinsamen Ziele des Wirtschaftswachstums, der nachhalti-
gen Entwicklung, der guten Regierungsführung und der Si-
cherheit erreichen, 

unter Hinweis auf die Bedeutung der international verein-
barten Entwicklungsziele, die in der Millenniums-Erklärung

90 Siehe A/61/256, vierter Teil. 
91 Siehe A/61/184.




